
 

 

 

 

Besondere Vertragsbedingungen bei Glasbestellungen 

 

1.1  Toleranzen: Parallelität längsseitig: +1 / -2mm , Stärke: +/- 0,2mm 

 

1.2  Anlieferung/Verpackung 

 

- Die vom Lieferanten vorzunehmende Verpackung der Gläser hat fachgerechten  

Schutz vor Beschädigungen auch bei zeitweiliger Lagerung an der Empfangsstelle im Freien 

zu bieten. 

- Gläser sind nach den jeweiligen Packlisten des Bestellers zu verpacken. 

- Die Kennzeichnung der Gläser mit Glasetiketten hat nach Vorgabe des Bestellers zu 

erfolgen,  

diese beinhalten u. a.: Pos.-Nr., Maße, Glastyp, Bestell-Nr., Kennzeichnung Außenseite. 

- Die Gläser sind montagegerecht (Außenseite zeigt nach außen) auf den Gestellen zu 

verpacken. 

- Die Kennzeichnung der Glasgestelle / Einwegverpackungen ist außerhalb sichtbar und 

witterungsbeständig mit Packlisten zu versehen. 

- Die Packlisten weisen u. a. folgende Daten auf: Maße, Menge, Pos.-Nr., Gesamt-Pos.-

Menge, Einzel-Pos.-Menge. 

- Eine Kopie der Packliste muss an den entsprechenden Lieferschein geheftet sein. 

- Es sind ausschließlich voll funktionsfähige Glasgestelle ohne wesentliche Beschädigungen 

einzusetzen, die für eine schadlose Lagerung sowie einen schadlosen Weitertransport 

geeignet sind, insbesondere saubere und intakte, fachgerechte Auflagerflächen aufweisen 

und keine Staunässe an den Gläsern zulassen (keine innere Folie um den Bock). 

- Isoliergläser sind durch geeignete, weiße, Folienverpackungen dauerhaft zuverlässig vor 

schädigenden Witterungseinflüssen (insbesondere UV-Strahlung, Hitze, Feuchtigkeit) und 

sonstigen äußeren, schädigenden Einflüssen (insbesondere Verschmutzungen) zu schützen. 

Eine Staunässebildung an den Gläsern muss ausgeschlossen sein. 

- Auf Transportgestellen sind aneinanderstehende Gläser durch geeignete Trennlagen vor 

Schäden zu schützen. Die Trennlagen zwischen den Gläsern dürfen auch bei längerer 

(Zwischen-)Lagerung zu keinen Schäden an den Gläsern bzw. deren Beschichtungen führen 

und müssen rückstandsfrei entfernbar sein. 

- Die Verpackungseinheiten müssen für Kran und Stapler entlade- und transportfähig sein und 

dürfen ein max. Gewicht von 2 t aufweisen. 

- Anlieferungen sind frachtfrei mit LKW-Kran vorzunehmen. 

- Leergut / Leergestelle, Mehrwegverpackungen, evtl. Einwegverpackungen etc. sind in Regie 

und auf Kosten des AN unverzüglich, spätestens jedoch nach einer Woche nach 

Aufforderung des Bestellers zurückzuführen. Der Besteller übernimmt keine Haftung für die 

Gestelle während der Zeit der Verwahrung, es sei denn, ihm oder seinem Erfüllungsgehilfen 

ist vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten nachzuweisen. 

- Die Abwicklung und Verwaltung von Transportgestellen findet direkt zwischen dem Besteller 

und dem Lieferanten statt. 

- Das Auslagern und die Abtretung von Ansprüchen an Dritte, wie z.B. eine Gestellpool-

Verwaltung, werden von uns nicht akzeptiert. 

- Anlieferungen sind mit einem Vorlauf von zwei (2) Arbeitstagen mit Angabe der Anzahl der 

Gläser, Gestelle und LKWs anzukündigen. 

 

1.3 Sämtlichen Lieferungen sind aussagekräftige, übersichtliche Lieferscheine                   

        beizufügen. Bei Nichteinhaltung kann die Warenannahme verweigert werden.   

1.4 Die Kennzeichnung der ISO-Abstandshalter hat, wenn nicht anders beschrieben,    

         nach der geltenden Bauregelliste (Ü-Zeichen) zu erfolgen. 

 



 

 

 

 

 

1.5 Die Stempelung der ESG Gläser lt. Norm hat einheitlich nach Abstimmung mit   

         dem Besteller zu erfolgen. 

1.6 Dem Besteller sind über Heat-Soak-Tests unmittelbar Werksbescheinigungen zu überlassen.   

         Die Tests sind gemäß der geltenden Bauregelliste normgerecht vollständig zu dokumentieren 

und in einer kalibrierten Anlage zu führen. Die Dokumentation hat lückenlos über 

Lieferscheine, Rechnungen und unseren Bestelldaten zu erfolgen, einschl. Mengen, Maße 

und Pos.-Nr. 

1.7 Bei Dreifach-Isoliergläsern muss die mittlere Scheibe in der Höhe und in der Breite 1 mm   

         kleiner gefertigt werden. Die plane Standkante ist unten, die plane Anschlagskante kann   

         links oder rechts sein. Die planen Kanten müssen ersichtlich gekennzeichnet werden, z. B.   

         mit Lage des Glasaufklebers. 

 

 

 

2.  Untersuchungs- und Rügepflichten 

 

2.1  Der Besteller ist im Rahmen seiner Untersuchungspflichten (§ 377 HGB) lediglich verpflichtet, 

die angelieferte Ware stichprobenartig, ohne Umpacken der Ware und ohne Öffnung der 

vor Witterungseinflüssen und sonstigen Beschädigungen schützenden Verpackungen zu 

kontrollieren. Die Öffnung der Schutzverpackung hat erst zu erfolgen, wenn dies durch den 

Fertigungsablauf bzw. den Montagefortschritt tunlich ist. 

2.2 Offenkundige Mängel (augenscheinlich sichtbar, ohne Umpacken und Öffnen von 

Schutzverpackungen) sind innerhalb von zwei Wochen nach Anlieferung, verdeckte Mängel 

innerhalb zwei Wochen nach Entdeckung zu rügen. 

2.3 Die Gläser sind, soweit die Aushändigung von verbindlichen Farbreferenzmustern nicht 

erfolgt ist, auf Farbabweichungen erst dann zu prüfen und entsprechend dem 

Vorgenannten zu rügen, wenn eine ausreichende Möglichkeit zur Beurteilung der 

Flächenwirkung besteht (Betrachtungsmöglichkeit aus größerem Abstand ohne Rüstung). 

      

3.  Mängelansprüche, Pflichtverletzung 

 

3.1  Es gelten uneingeschränkt die gesetzlichen Ansprüche auf Gewährleistung nach dem BGB. 

In jedem Fall ist der Besteller berechtigt, nach seiner Wahl Nachbesserung oder Lieferung 

einer neuen Sache zu verlangen. 

3.2 Sollte der Lieferant reklamierte Scheiben zurück haben wollen, so hat er dieses innerhalb von 

3 Arbeitstagen, nach Reklamation, bei dem Besteller schriftlich anzumelden. Nach Ablauf 

der Frist werden die Scheiben auf Kosten des Lieferanten entsorgt.  

3.3 Der Lieferant haftet für die Kosten der Nacherfüllung i.S.v. § 439 Abs. 2 BGB, zu denen auch 

die Kosten für den Ausbau der mangelhaften Leistung und den Wiedereinbau der 

nacherfüllten Leistung gehören. 

 Die Aus- und Wiedereinbaukosten sind auch dann zu tragen, wenn der Besteller aus 

wichtigen Gründen (z. B. Notwendigkeit der Herstellung der Fassadendichtigkeit oder von 

Absturzsicherungen auf Grund der Baustellensituation oder zur Abwendung von Schäden) 

 



 

 

 

  

         nicht die Nacherfüllung abwarten, sondern trotz Kenntnis des Mangels die Ware einbaut. Die 

Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten (vgl. Ziff. 5 i.V.m. § 377 HGB) bleiben unberührt. 

         Im Falle eines notwendig werdenden mangelbedingten Austausches von bereits ein- oder 

angebauten Waren wird der Besteller die dafür anfallenden Kosten auf Stundenbasis gegen 

Nachweis mit einem Stundensatz von netto 50,00 € abrechnen. Hinzukommen die Kosten für 

Material (z. B. Montage- und Befestigungsmaterial – Kleinmaterial wird mit pauschal 50,00 € 

berechnet), Hilfsmittel (z. B. Kran, Gerüst, Glassauger o. ä.), Übernachtungen und sonstige 

Kosten und Aufwendungen, werden gegen Nachweis mit einem Regiekostenzuschlag von 

15% abgerechnet werden. 

3.4 Dem Lieferanten ist bekannt, dass die angelieferte Ware zur Herstellung eines Bauwerkes 

verwendet wird. Abweichend von § 438 Abs. Nr. 2 BGB beträgt die Verjährungsfrist für 

Mängelansprüche 5 Jahre und 6 Monate beginnend nach Erhalt der letzten Lieferung für 

alle vertragsgegenständlichen Gläser. 

3.5 Die Frist aus Ziffer 7.4 gilt für die Verjährung aller Ansprüche aus Pflichtverletzungen des 

Lieferanten, es sei denn, gesetzlich ist eine längere Frist vorgesehen. 

3.6 Für die Bewertung der Frage der Mangelhaftigkeit der Gläser findet die Richtlinie zur 

Beurteilung der  visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen (hrsg. u. a. v. Bundesverband 

Flachglas e. V.) keine  Anwendung. Besondere Abstände sind bei der Betrachtung nicht 

einzuhalten. Die Bewertung hat bei  gewöhnlichen Lichtverhältnissen stattzufinden. 

Eine unterschiedliche Benetzbarkeit der Glasoberflächen in Folge des herstellungsbedingten 

Handlings (z. B. Rollen- oder Saugerabdrücke) oder anderer vom  Lieferanten oder Her-

steller herbeigeführter Ursachen gilt als Mangel. 

 

 

 


